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Zweckverband zur 114
Wasserversorgung
der Rodacher Gruppe

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Rodacher Gruppe; 

Marktrodach,

für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der Art. 41 und 42 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung und §§ 20 ff. der Verbandssatzung in 
der derzeit geltenden Fassung, erläßt der Zweckverband 
folgende

Haushaltssatzung 2011

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 745.700,– €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 52.000,– €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Umlagen für das Haushaltsjahr 2011 werden nicht fest-
gesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
10.000,– € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2011 in Kraft.

Marktrodach, den 20. Dezember 2010
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Rodacher Gruppe

N. Gräbner
Verbandsvorsitzender
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Landratsamt Kronach
Oswald Marr

Landrat

Hinweise:

Der Haushaltsplan 2011 nebst Anlagen liegt ab dem auf 
die Bekanntmachung folgenden Montag eine Woche lang 
in der Geschäftsstelle im Zimmer 14, im ersten Stock des 
Rathauses Unterrodach, Kirchplatz 3, 96364 Marktro-
dach, von Montag bis Freitag, von 8.30 bis 12.00 Uhr, 
öffentlich zur Einsichtnahme auf. 

Im Anschluß daran wird die Haushaltssatzung mit allen 
Bestandteilen und Anlagen für die Dauer ihrer Gültigkeit 
in der Geschäftsstelle im Zimmer 14, im ersten Stock des 
Rathauses Unterrodach, Kirchplatz 3, 96364 Marktro-
dach, von Montag bis Freitag, von 8.30 bis 12.00 Uhr, zur 
Einsicht bereitgehalten.


